
Anlage 
zur Satzung über die Kostenbeteiligung der Personensorgeberechtigten an der 

Betreuung ihres Kindes in einer kommunalen Kindestagesstätte bzw. in einer 
Tagespflegestelle 

 
1. Allgemeines 
 Die monatliche Grundsumme des Beitrages der Personensorgeberechtigten 
 an der Betreuung beträgt 1/12 des Jahreseinkommens (EUR) 
 
  bis  1.000,00        2  % 
  bis 1.250,00     2,5  % 
  bis 1.500,00        3  % 
  bis 1.750,00   3,25  % 
  bis 2.000,00     3,5  % 
  bis 2.250,00   3,75  % 
  bis 2.500,00        4  % 
  bis 2.750,00   4,25  % 
  bis 3.000,00     4,5  % 
  bis 3.250,00   4,75  % 
  ab 3.251,00        5  % 
 
 Die errechneten Beträge erhöhen bzw. verringern sich nach den Kriterien der  
      Abschnitte 2, 3 und 5. 
 
2. Berechnung des Betreuungsaufwandes 
 
  Hortkinder      70  % 
  Kindergartenkinder 100  % 
  Krippenalter   120  % 
 
3. Berechnung nach der täglichen regelmäßigen Anwesenheit des Kindes  
 (von Ziffer 2) 
 
  Hortkinder  bis 3h   =    90  % 
     über 3 h bis 4 h =  100  % 
     über 4 h bis 6 h =  110  % 
     ab 6 h  =  120  % 
 
  Kitakinder  bis (unter) 5 h =    90  % 
     5 h bis (unter) 7 h =  100  % 
     7 h bis (unter) 9 h =  110  % 
     ab 9 h  =  120  % 
 
  Krippenkinder bis (unter) 5 h =    90  % 
     5 h bis (unter) 7 h =  100  % 
     7 h bis (unter) 9 h =  110  % 
     ab 9 h  =  120  % 
 
 Wird ein Kind über die Öffnungszeit oder die vereinbarte Betreuungszeit hinaus 
      betreut, wird je angefangene 30 min ein Betrag von 5,00 €  



      erhoben. In Einzelfällen kann von der Geltendmachung dieses Betrages  
      abgesehen werden. In Fällen, in denen die Überschreitung vom Träger 
       verursacht wird, ist dieser Betrag nicht zu erheben. 
 
4. Höchstbeitrag 
 
 Der monatliche Beitrag beträgt höchstens: 
 für Hortkinder  150,00  € 
 für Kitakinder  200,00  € 
 für Krippenkinder 250,00  € 
 
5. Soziale Staffelung nach der Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder der 
 Familie (von Ziffer 3) 
 
 bei einem Kind   100  % 
 bei 2 Kindern     85  % 
 bei 3 Kindern      70  % 
 bei 4 Kindern     55  % 
 bei 5 Kindern     40  % 
 bei 6 und mehr Kindern   25  % 
 
6. Mindestbeitrag 
 
 Für jedes Kind ist ein Mindestbetrag ohne weitere Ermäßigung/Monat zu 
      entrichten. 
 für Hortkinder   10,00 € 
 für Kitakinder   15,00 € 
 für Krippenkinder  20,00 € 
 
7. Beitrag / Tag für Gastkinder 
 
 für Hortkinder     3,00 € 
 für Kitakinder     5,00 € 
 für Krippenkinder  10,00 € 
 
8. Pflegekinder /Heimkinder 
 
 Für Pflege- bzw. Heimkinder werden folgende monatliche Gebühren  
      festgesetzt und erhoben: 
 
 für Kinder im Krippenalter  110,00 € 
 für Kinder im Kindergartenalter   85,00 € 
 für Kinder im Hortalter     50,00 € 
 
 Die Kostenbeteiligung ermäßigt bzw. erhöht sich entsprechend der  
      vereinbarten Betreuungszeit nach Ziffer  3. 


